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Zitat von plattyplus

Rein rechtlich sieht es so aus, daß auch heute noch Arbeitsverträge per Handschlag
geschlossen werden können. Sie müssen "nur" innerhalb der ersten 4 Wochen
verschriftlicht werden.

Da würde ich aber schon gerne noch differenzieren: der fehlende Nachweis innerhalb dieser
Frist führt lediglich zu Problemen für den AG (insbesondere bei der Beweisbarkeit von
getroffenen Vereinbarungen im gerichtlichen Streitfall), nicht zur Unwirksamkeit des mündlich
geschlossenen Vertrags. Danke aber für die Präzisierung!
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